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3.9%*

LEASING

* Aktionsleasing: gültig vom 3.1. bis 30.6.2011 (Immatrikulationen in der Schweiz bis 30.6.2011), nicht mit anderen Vergünstigungen kumulierbar. Leasing-Berechnungsbeispiel: Discovery 4, 3.0
TDV6, Modell S aut., empfohlener Kunden-Nettoverkaufspreis CHF 72’900.–, Sonderzahlung 15% der Basispreisempfehlung. Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr, effektiver Jahreszins 3.97%,
Kaution 5%, obligatorische Vollkasko nicht inbegriffen. Leasingrate monatlich CHF 845.30 inkl. MWSt. Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.

** Discovery 4, 3.0 SDV6 aut., 245 PS/180 kW, Gesamtverbrauch 9.3 l/100 km, Ø CO2-Emission 244 g/km, Energieeffizienz-Kategorie D. Ø CO2-Emission aller in der Schweiz angebotenen
Fahrzeuge 188 g/km.
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Streit um Hund: Barry
muss zurück zu Frauchen
Vor dem Bezirksgericht Arbon
streiten die Besitzerin eines
Labradors und die Leiterin
eines Tierheims um das
Hundewohl von Barry.

MAX EICHENBERGER

ARBON. Barrys Hundehalterin
hatte ihren Vierbeiner im Juni
2009 ins Tierheim zur Obhut ge-
geben. Ihr Wohnhaus in Arbon
war durch einen Brand in Mitlei-
denschaft gezogen worden. Die
Familie wohnte eine Zeitlang in
einem Provisorium. Abgemacht
war ein Sondertarif mit dem Tier-
heim; Barry sollte bis Ende August
2009 bleiben können.

Monatelang nicht gemeldet

Als sich die Besitzerin nicht
meldete, fragte die Heimleiterin
nach. Worauf die Hundehalterin
ersuchte, Barry noch bis Ende
Oktober im Heim belassen zu dür-
fen. Für die Kosten kam sie auf.
Darauf herrschte Funkstille. Es
verstrich ein weiteres halbes Jahr,
bis die Heimleiterin die Besitzerin
anschrieb. Weil die Familie zwei-
mal umgezogen war, erreichte der
Brief erst Anfang September 2010
die Adressatin. «Die Frau hatte
nichts mehr von sich hören las-
sen, sie hat auch nicht mehr be-
zahlt.»

Abtrittserklärung verlangt

«Ich musste den Eindruck ha-
ben, dass sie jegliches Interesse
am Hund verloren hat», sagt die
auf Herausgabe des Hundes ver-
klagte Heimleiterin diese Woche
vor Gericht. Deshalb hat sie die
Besitzerin darum gebeten, eine
Abtrittserklärung für Barry zu un-
terzeichnen. Ihr ging es auch um
das Hundewohl des 10jährigen
Rüden. Mit dem über ein Jahr
dauernden Desinteresse habe die
Besitzerin «das Eigentum aufge-

geben», folgert die Heim-Anwäl-
tin. Nach Erhalt des Briefes er-
schien die Besitzern prompt und
wollte den Hund abholen.

Die Polizei gerufen

Es kam zur Eskalation. Die
Heimleiterin weigerte sich, das
Tier herauszugeben – aus tier-
schützerischen Überlegungen.
Der Hund sei von den Besitzern
vernachlässigt worden und habe
«krasse Verhaltensstörungen» ge-
zeigt, schildert sie dem Gericht.
Mittlerweile gehe es Barry gut, er
habe sich stabilisiert, und im
Heim fühle er sich wohl. Auf die
alten Tage solle er nicht wieder
verpflanzt werden. Obwohl da-
mals die Polizei auf den Platz ge-
rufen wurde, kam es zu keiner
Einigung. Dafür zu einer Klage.

«Nicht herrenlos»

«Man kann nicht jemandem
gegen dessen Willen das Eigen-
tum absprechen», argumentiert
der Anwalt der Hundebesitzerin.
Das Tier sei «nicht herrenlos».
Eine privatrechtliche Enteignung
gebe es nicht. Hier handle es sich
um einen Hinterlegungsvertrag.
Das Heim sei verpflichtet, den
Hund jederzeit herauszugeben.
Die Gegenseite versuchte mit
dem Argument des Tierwohls in
Anlehnung an das Kindswohl bei
der Zuteilung von Scheidungs-
kindern die Rückgabe zu vermei-
den. Nach Tierschutzgesetz sei ein
Hund nicht mehr eine Sache.

Das wertet das Gericht als «ver-
zweifelten Versuch». Es gebe bis-
lang keine Norm im Zivilgesetz-
buch, das dem Richter die Befug-
nis gebe, wegen des Hundewohls
ein Tier dem Eigentümer wegzu-
nehmen, gibt der Gerichtspräsi-
dent den Tarif für die Vergleichs-
gespräche durch. Teilen könne
man den Hund auch nicht. Daher
geht Barry jetzt zurück an die
Eigentümerin.

Wettbewerb kann nicht alles
Gesundheitsexperten diskutierten in St.Gallen über den «Wettbewerb im Gesundheitswesen – wirkungsvolle Therapie
oder bittere Pille?». Eingeladen hatten das «Forum Gesundheit Schweiz» und das Spital Linth.
ELEONORE BAUMBERGER

ST.GALLEN. «So viel Wettbewerb
wie möglich, so viel Staat wie
nötig», sagte Gesundheitsökonom
Willy Oggier im «Walhalla». Er
skizzierte damit das Schweizer
Gesundheitssystem, gekenn-
zeichnet durch einen teilweise
verzerrten Wettbewerb und fal-
sche Anreize wie die unterschied-
liche Finanzierung ambulanter
und stationärer Leistungen, die
Jagd auf gute Risiken der Kranken-
kassen sowie mangelnde Trans-
parenz. Mehr Wettbewerb sei des-
halb nötig, sei aber kein Mittel zur
Kostenkontrolle.

Wie sehen dies die Praktiker?,
wollte Tagblatt-Blattmacher Ste-
fan Schmid von den Teilnehmern
der ersten Diskussionsrunde wis-
sen. Hans-Ueli Regius, Verwal-
tungsrat der Krankenkasse Swica,
hält Wettbewerb und Anreize für
dringend nötig, damit Ärzte, Ver-
sicherte und Krankenversiche-
rungen die qualitativ besten Ent-
scheidungen treffen können.
Erich Honegger, Hausarzt im Ärz-
te-Netzwerk Säntimed, weiss:
«Solange jemand gesund ist, ist er
an tiefen Prämien interessiert,
wird er krank, ist nur das Beste gut
genug.»

Spitäler unter Druck

Vor allem die Spitäler werden
ab nächstem Jahr mehr Wettbe-
werb ausgesetzt sein durch die
neue Spitalfinanzierung und die

Einführung von Fallpauschalen.
Doch Urs Graf, Direktor des Spi-
tals Linth, ist überzeugt: «Wir sind
im Kanton St.Gallen mit unseren
Spitälern sehr gut aufgestellt. Das
neue System führt auch zu mehr
Qualität.» Gesundheitsökonom
Oggier präzisierte, auch kleinere
Spitäler könnten sich behaupten.
«Ein Spital muss lernen, nur noch
das zu tun, was es gut kann, und
alles andere bleiben zu lassen.»
Das gelte auch für die Zentrums-
spitäler. Für die Patientinnen und
Patienten bedeute dies auch
Wahlfreiheit unter den Spitälern.

In welch anderen Bereichen
des Gesundheitswesens braucht
es mehr Wettbewerb? Erich Ho-

negger ist besorgt, dass viele sei-
ner Kollegen demnächst pensio-
niert werden und keine Nachfol-
ger bereitstehen. Es gebe nicht ge-
nügend Anreize für junge Kolle-
ginnen und Kollegen, um eine
Hausarztpraxis zu übernehmen.
Regius glaubt, Managed-Care (in-
tegrierte Versorgung), verbunden
mit einer Verbesserung des Ri-
sikoausgleichs unter den Kran-
kenversicherern, werde auch die
Tätigkeit der Hausärzte aufwer-
ten.

Einheitskasse keine Lösung

Weniger Wettbewerb unter den
Krankenkassen brächte eine Ein-
heitskasse. Diese Option wird

auch in der Ostschweiz geprüft.
Das war das Stichwort für die
zweite Diskussionsrunde. Stände-
rat Eugen David ist skeptisch
gegenüber einem Monopol.
Denn: «Der einzige Druck auf die
Prämien ist der Wettbewerb.» Eine
Einheitskasse bedeute auch Ein-
heitsprämien. «Die Ostschweizer
zahlten für den deutlich höheren
Gesundheitskonsum der West-
schweizer.»

Die Wiler Ärztin und National-
rätin Yvonne Gilli hielt entgegen,
dass der Wettbewerb unter den
Krankenkassen nicht spiele. Es sei
deshalb dringend nötig, mit der
Änderung des Risikoausgleichs
der Jagd auf gute Risiken einen

Riegel zu schieben. Das fordert
auch Ständerätin Erika Forster.
Dann hätte auch Managed-Care
(integrierte Versorgung) grössere
Chancen im Parlament und vor
dem Volk. David ist skeptisch: «Vor
allem junge und gesunde Ver-
sicherte wählen diese Modelle,
aber nicht die 20 Prozent der teu-
ren chronisch Kranken.»

Gilli hingegen sieht in Ma-
naged-Care eine Chance gerade
für die Hausärzte. «Als Ärztin kann
ich in diesem Netz die Behand-
lung steuern, die Kosten kontrol-
lieren, unter Wettbewerbsbedin-
gungen eine qualitätsorientierte
Kultur entwickeln.» Das sei zum
Nutzen des Patienten.

Ruigrok ist neu
Akademischer
Direktor
ST.GALLEN. Die Regierung des
Kantons St.Gallen hat Prof. Dr.
Winfried Ruigrok als neuen Aka-
demischen Direktor (Dean) der
Executive School of Management,
Technology and Law (ES-HSG)
der Universität St.Gallen geneh-
migt. HSG-Senat und Universi-
tätsrat hatten ihn zuvor gewählt.

Winfried Ruigrok tritt sein Amt
per 1. Februar 2011 an. Er wird
Nachfolger von Prof. Dr. Peter
Gomez. Der ehemalige HSG-Rek-
tor tritt nach sechsjähriger Amts-
zeit an der ES-HSG zurück.

Unter dem Dach der ES-HSG
sind die zahlreichen Weiterbil-
dungsprogramme der Universität
St.Gallen (HSG) vereint.

Der Niederländer Winfried
Ruigrok ist seit 1996 Professor für

Internationales Management und
seit 1997 Direktor der For-
schungsstelle für Internationales
Management (FIM-HSG) an der
Universität St.Gallen. 2004 bis
2010 war er zudem erster Akade-
mischer Direktor des MBA-Pro-
grammes der HSG. (red.)
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